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Teilnahmebedingungen. 

 

Wettbewerb „Energieeffizienz in Kommunen – Gute Beispiele 2010“. 

Ein Wettbewerb der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). 

 

Einleitung. 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen dienen als Grundlage für die Durchführung dieses Wettbe-

werbs. Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie gleichzeitig die Nutzungsbedingungen für das Kommunikati-

onsangebot „Good Practice Energieeffizienz“. 

Mit dem Wettbewerb möchte die dena gute Energieeffizienzprojekte der kommunalen Verwaltung aus-

zeichnen und zum Handeln anregen. 

Teilnehmer. 

Am Wettbewerb können Kommunen jedweder Größe sowie kommunale Einrichtungen und Betrie-

be, die zu mindestens zwei Dritteln im Besitz der öffentlichen Hand sind, teilnehmen, die Energieeffi-

zienzprojekte in ihrer Kommune beauftragt und finanziert haben. Gesucht werden Projekte von Kommu-

nen für die Kommune, die den Endenergieverbrauch der Kommune wesentlich mindern und zugleich 

Kosteneinsparungen realisieren konnten. 

Diese Projekte müssen die Anforderungen des Labels „Good Practice Energieeffizienz“ der dena erfüllen. 

Kommunale Energieeffizienzprojekte, die bereits mit dem Good-Practice-Label ausgezeichnet wurden, 

sind zur Wettbewerbsteilnahme berechtigt. Das Good-Practice-Label ist jedoch keine Teilnahmebedin-

gung, d. h. Projekte müssen für die Wettbewerbsteilnahme zuvor nicht mit dem Label ausgezeichnet wor-

den sein. Kommunen erhalten neben der Wettbewerbsteilnahme zusätzlich die Möglichkeit, das Good-

Practice-Label für ihr Projekt zu erhalten 

Auswahl und Auszeichnung der Preisträger. 

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine fachkundige Jury mit unabhängigen Vertretern aus Politik, 

Wirtschaft und kommunaler Verwaltung. Die Jury begründet ihre Entscheidung in einer schriftlichen 

Darstellung. Der Wettbewerb ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 € dotiert. Die Preisträger werden 

im Oktober 2010 in Berlin prämiert und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Bewertet werden die Wettbewerbsbeiträge hinsichtlich ihrer Vorbildwirkung nach folgenden Kriterien:  

 Vorbildlichkeit 

 Übertragbarkeit 

 Nachhaltigkeit 
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Bewerbungsfrist und Wettbewerbsunterlagen. 

Mit ihrem Energieeffizienzprojekt können sich Kommunen bis zum 10.09.2010 für den Wettbewerb 

„Energieeffizienz in Kommunen – Gute Beispiele 2010“ bewerben. 

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von Daten zu den in der jeweiligen Kommune durchge-

führten Energieeffizienzprojekten notwendig. Die Eingabe der Daten erfolgt über das Teilnahmeformular 

der online-Datenbank unter www.energieeffizienz-online.info. Zusätzlich werden auch Bewerbungsun-

terlagen in schriftlicher Form akzeptiert. Die dafür notwendigen Bewerbungsunterlagen sind online un-

ter www.energieeffizienz-online.info abzurufen. Senden Sie die schriftlichen Bewerbungsunterlagen an 

folgende Adresse: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Birgit Kaminski, Chausseestraße 128 a, 10115 

Berlin (es gilt das Datum des Poststempels). Bei der schriftlichen Erfassung der Wettbewerbsbeiträge müs-

sen alle Angaben dargestellt werden, die auch im online-Angebot „Good Practice Energieeffizienz“ erfasst 

werden müssen. Die formlose Teilnahme am Wettbewerb ist nicht vorgesehen. 

Die von den Kommunen vorgelegten Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Alle eingereichten Unter-

lagen/Informationen werden vertraulich behandelt, nur Mitarbeitern der dena zur Auswertung zugäng-

lich gemacht und der Jury zur Auswertung vorgelegt.  

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, im Falle einer 

Auszeichnung die eingereichten Unterlagen für Veröffentlichungen der dena zur Verfügung zu stellen. 

Davon ausgeschlossen sind über die Internetseite hochgeladenen Dokumente, die nur für die dena be-

stimmt sind. Der Teilnehmer erklärt sich weiterhin bereit, über die erfolgreiche Umsetzung seines Ener-

gieeffizienzprojekts im Rahmen der Preisverleihung zu berichten. 

Die dena behält sich vor, die Daten zu den in der jeweiligen Kommune durchgeführten Energieeffizienz-

projekten für ihre wettbewerbsbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Bekanntma-

chung des Wettbewerbs, seiner Gewinner sowie einzelner Projekte, zu verwenden. Daten können insbe-

sondere veröffentlicht werden auf den Internetseiten der dena und der EDL-Kommunikationsplattform, 

Einbindung in die Veröffentlichungen der dena und eines Medienpartners innerhalb des Wettbewerbs, 

Darstellung in einer Publikation zum Angebot „Good Practice Energieeffizienz“ im Nachgang zum Wett-

bewerb, Präsentation der Projekte bei der Preisverleihung als Stand, Stellwände, Plakattafel und Infomate-

rialien (z. B. Datenblätter) sowie Vergabe des Good-Practice-Labels und Veröffentlichung in der Good-

Practice-Datenbank. 

Die Teilnehmer versichern, dass durch ihre Wettbewerbsteilnahme und die Veröffentlichung der Ergeb-

nisse keine Rechte Dritter verletzt werden. Das Einverständnis der Teilnehmer zu Bildaufnahmen für Do-

kumentationszwecke der Preisverleihung wird vorausgesetzt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sie müssen die  vorliegenden Teilnahmebedingungen zur Durchführung dieses Wettbewerbs sowie 

die Nutzungsbedingungen für das Kommunikationsangebot „Good Practice Energieeffizienz“  

akzeptieren, um das Angebot der dena nutzen zu können. 


